
ALLGEMEINVERFÜGUNG 

über die 
Allgemeine Vorschrift im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 der 

Verordnung (EG) Nr. 1370/20071) 

der kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder) 

über die Festsetzung des Deutschlandtickets als Höchsttarif 
für den Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum 31 .. Dezember 2025 

Präambel 

Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, ein digitales, deutschlandwelt gültiges 
„Deutschlandticket" für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu einem Einführungspreis 
von 49 Euro pro Monat im monatlich kündbaren Abonnement einzuführen. Das Deutschlandticket 
startete zum 1. Mai 2023. Das bundesweit gültige Deutschlandticket ermöglicht den Fahrgästen 
mit einem einfachen und günstigen Angebot die Nutzung des ÖPNV und stellt einen Baustein für 
einen attraktiven ÖPNV dar. 

In der Umsetzung arbeiten Bund, Länder, kommunale Spitzenverbände und 
Unternehmensverbände eng zusammen. Bund und Länder haben sich darauf verständigt, dass 
die notwendige Auskömmlichkeit des Tarifs für das Deutschlandticket gewährleistet wird. Durch 
die ergänzende Regelung in§ 9 Absatz 1 Sätze 4 und 5 des Regionalisierungsgesetzes (RegG) 
ist erstmals eine Verpflichtung zur Anwendung des Deutschlandtickettarifs vorgegeben worden. 

Etwaige Mehrkosten, die den Verkehrsunternehmen entstehen, werden bislang je zur Hälfte von 
Bund und Ländern getragen. Auch weiterhin wollen Bund und Länder gemeinsam vereinbaren, 
wie die Finanzierung der Ticketeinnahmen und Zuschüsse sichergestellt werden. 

Auf der Grundlage des Beschlusses des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und 
Regierungschefs der' Länder vom 06. November 2023 und des darauf basierenden Entwurfs des 
Zehnten Gesetzes zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes wurden die Muster-Richtlinien 
zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im 
Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2025 vom 07. Oktober 2024 in Fortführung 
der Muster-Richtlinien für das Jahr 2024 erstellt. Dies erfolgte unter der Maßgabe, dass die im 
Zeitraum von 2023 bis 2025 entstehende Kostenunterdeckung paritätisch durch Bund und 
Länder bis zu einer Gesamthöhe von 9 Mrd. Euro ausgeglichen wird. Dabei soll sichergestellt 
werden, dass die nach Maßgabe der Richtlinien ermittelten Ausgleichbeträge in voller Höhe 
ausgeglichen werden und eine mögliche Finanzierungslücke über eine moderate Anhebung des 
Preises des Deutschlandtickets und die Gewinnung weiterer Kundinnen und Kunden 
geschlossen wird. In der Verkehrsministerkonferenz am 23. September 2024 haben die Länder 
beschlossen, den Preis des Deutschlandtickets im Jahr 2025 auf 58 Euro anzuheben 

Auf Grundlage der Beschlüsse von Bundestag und Bundesrat über das Zehnte Gesetz zur 
Änderung des Regionalisierungsgesetzes, hier § 9, am 20. Dezember 2024 mit der dadurch 
ermöglichten gemeinsamen Abrechnung der Ausgleichsbedarfe 2023 bis 2025 sind die 
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finanziellen Voraussetzungen zur Umsetzung der Muster-Richtlinien zum. Ausgleich nicht 
gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem 
Deutschlandticket im Jahr 2025 vom 07.Oktober 2024 geschaffen worden. 

Die Muster-Richtlinien sind von den Ländern an die jeweiligen konkreten Umstände vor Ort 
anzupassen und umzusetzen. Im Land Brandenburg soll die Umsetzung durch die Richtlinie 
Billigkeitsleistung Deutschlandticket ÖPNV 2025 erfolgen, die auf Basis der Muster-Richtlinien. 
zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im 
Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2025 aus Bundes- und Landesmitteln vom 
07. Oktober 2024' beruhen wird. Der Ausgleich gegenüber den Verkehrsunternehmen erfolgt 
durch die jeweiligen Aufgabenträger als zuständige Behörden innerhalb der Instrumente der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 mittels öffentlichem Dienstleistungsauftrag oder allgemeiner 
Vorschrift. 

Aufgrund der bundesgesetzlichen Vorgabe zur Anwendung des Deutschlandtickets kann die 
Ausgleichsregelung des jeweils zuständigen Aufgabenträgers selbst dann zum 1. Mai 2023 
erfolgen, wenn sie erst zu einem späteren Zeitpunkt erlassen werden sollte. 

Die Umsetzung der Ausgleichsregelung für die kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder) erfolgte durch 
Erlass der Allgemeinverfügungen des Oberbürgermeisters vom 28. September 2023 und 18. 
Dezember 2023 und vom 29. April 2024. Die Geltungsdauer der Allgemeinverfügung vom 29. 
April 2024 ist befristet auf dem Zeitraum vom 01. Mai 2024 bis zum 31. Dezember 2024. Für den 
darüber hinaus gehenden Zeitraum ab dem 01.Januar bis zum 31.Dezember 2025 ist eine 
weitere Allgemeinverfügung in Ansehung der noch zu erlassenden Richtlinie Billigkeitsleistung 
Deutschlandticket ÖPNV 2025 des Landes Brandenburg und der Muster-Richtlinien zum 
Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit 
dem Deutschlandticket im Jahr 2025 aus Bundes- und Landesmitteln vom 07. Oktober 2024-zu 
erlassen. 

1. Rechtsgrundlagen 

Auf Grundlage von § 8 Absatz 3 und § Ba · Absatz 1 Sätze 2 und 3 des 
Personenbeförderungsgesetzes (PBefG), § 3 Absatz 3 des Gesetzes über den öffentlichen 
Personennahverkehr im Land Brandenburg (ÖPNVG) sowie Artikel 3 Absatz 2 in Verbindung mit 
Art. 2 Buchstabe 1) der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 i. V . m. § 1 Absatz 1 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Brandenburg (VwVfGBbg) und § 35 Satz 2 
Verwaltungsverfahrensgesetz erlässt der Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt (Oder) die 
nachfolgende allgemeine Vorschrift zur Festsetzung des Deutschlandtickets als Höchsttarif im 
allgemeinen öffentlichen Personennahverkehr (allgemeiner ÖPNV) und zur 'Gewährung von 
Ausgleichsleistungen für finanzielle Nachteile im Zusammenhang mit der Beförderung von 
Fahrgästen mit einem Deutschlandticket. 

2. Gemeinwirtschaftliche Verpflichtung 

2.1 Alle Verkehrsunternehmen, die im Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift (dazu Ziffer 
2.2) öffen_tliche Personenverkehrsdienste im ÖPNV erbringen, sind verpflichtet,, während der 
Laufzeit dieser allgemeinen Vorschrift ( dazu Ziffer 8) das Deutschlandticket im Sinne des § 9 
Absatz 1 des Regionalisierungsgesetzes (RegG) als Höchsttarif im Sinne des Art. 3 Absatz 2 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 gemäß den Vorgaben dieser allgemeinen Vorschrift 
entsprechend Ziffern 2.1 und 2.2 anzuerkennen und anzuwenden (im Folgenden 
''Tarifanerkennung" bzw. .Tarifanerkennunqspfhcht") und zu kontrollieren. 
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Die Tarifanerkennung beinhaltet die Beförderung von Fahrgästen mit einem •gültigen 
Deutschlandticket zu den bundesweit . einheitlich geltenden Tarifbedingungen gemäß den 
Tarifbestimmungen Deutschlandticket vom 8. März 2023 (Anlage 1 ), ohne dass den Fahrgästen 
hierfür zusätzliche Kosten entstehen. 

Die Verkehrsunternehmen sind im Zusammenhang mit der Anerkennung des Deutschlandtickets 
zudem berechtigt und verpflichtet, an der bundesweit abgestimmten Einnahmeaufteilung für das 
Deutschlandticket· gemäß Anlage 2 teilzunehmen, die hierfür erforderlichen Daten 
bereitzustellen, bestehende Einnahmenansprüche vollumfänglich geltend zu machen und ggf. 
diese Ansprüche überschießende Einnahmen abzugeben. 

Soweit ein Verkehrsunternehmen VerkehrsleJstungen im ÖPNV auch in den Bezirken anderer 
Aufgabenträger erbringt, gilt die Verpflichtung nach dem vorstehenden Satz für das 
Verkehrsunternehmen, 

wenn das Verkehrsunternehmen im Verhältnis zu diesen anderen Aufgabenträgern 
ebenfalls einen Ausgleichsanspruch erwirbt, der dem Anspruch nach dieser Allgemeinen 
Vorschrift und den Vorgaben der zu erlassenden Richtlinie Billigkeitsleistung 
Deutschlandticket ÖPNV -2025 des Landes Brandenburg in Anlehnung an die Muster­ 
Richtliriien zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr 

' im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2025 aus Bundes- und 
Landesmitteln vom 07. Oktober 2024 entspricht, und 

- wenn der Aufgabenträger eine entsprechende Verpflichtung bzgl. der bundesweit 
abgestimmten Einnahmeaufteilung auch für alle anderen in seinem Zuständigkeitsbereich 
tätigen Verkehrsunternehmen schafft, die Ausgleichszahlungen nach der zu erlassenden 
Richtlinie Billigkeitsleistung Deutschlandticket ÖPNV 2025 des Landes Brandenburg in 
Anlehnung an die Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im 
öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 
2025 aus Bundes- und Landesmitteln vom 07. Oktober 2024 · erhalten. 

Die Verkehrsunternehmen sind zudem verpflichtet, Beförderungsbedingungen des 
Deutschlandtickets zu veröffentlichen und, wenn und soweit im Zusammenhang mit der 

· Tarifanerkennung erforderlich, Tarifgenehmigungsanträge für das Deutschlandticket selbst zu 
stellen und/oder bei entsprechenden Tarifanträgen Dritter ·mitzuwirken und keine Einwände 
hiergegen vorzubringen. ' 

Sie haben in dem ihnen möglichen, erforderlichen und zumutbaren Umfang an der bundesweit 
einheitlichen Umsetzung des Deutschlandtickets mitzuwirken. 

Die· Verkehrsunternehmen sind zudem verpflichtet, die nach Ziffer 4.2.1.dieser allgemeinen 
Vorschrift unterstützte Kontrollinfrastruktur drei Jahre im ÖPNV in Deutschland einzusetzen. 

Im Hinblick auf die Standards zur bundesweiten Kontrollierbarkeit des Deutschlandtickets sind 
die Vorgaben der bundesweit abgestimmten Eckpunkte zur Kontrolle des Deutschlandtickets 
einzuhalten. 

2.2 Der Geltungsbereich dieser Allgemeinen Vorschrift erstreckt sich administrativ auf das 
gesamte Gebiet, für das die kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder) - unter Berücksichtigung von 
bestehenden Regelungen zur Übertragung von Zuständigkeiten mit benachbarten zuständigen 
Behörden - die Befugnis als zuständige Behörde im Sinne des Artikel 2 Buchstabe b) der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 für den ÖPNV innehat• 
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3. Vorrangige Regelungen öffentlicher Dienstleistungsaufträge 

Soweit öffentliche Personenverkehrsdienste im allgemeinen öffentlichen Personenverkehr auf 
Grundlage eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages der kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder) 
erbracht werden (gemeinwirtschaftliche Verkehrsdienste), gelten die Regelungen dieses 
öffentlichen Dienstleistungsauftrages einschließlich etwaiger Ergänzungen und/oder Nachträge 
im Grundsatz vorrangig vor den Regelungen dieser allgemeinen Vorschrift. 
Dies gilt in Bezug auf die Pflicht zur Tarifanerkennung und die hierfür zu gewährenden 
Ausgleichsleistungen nur insoweit, wie der öffentliche Dienstleistungsauftrag eine entsprechende 
Pflicht zur · Anerkennung des Deutschlandtickets · und die hierfür zu gewährenden 
Ausgleichsleistungen enthält. 
Im Übrigen ergibt sich die Tarifanerkennungspflicht einschließlich der hierfür zu gewährenden 

. Ausgleichsleistungen aus dieser allgemeinen Vorschrift, soweit die Verkehrsunternehmen die 
Leistungen des öffentlichen Personenverkehrs im Gebiet gemäß Ziffer 2.2. erbringen. 

4. Ausgleichsleistungen 

4.1 Die Verkehrsunternehmen haben bis zum 31. Dezember .2025 Anspruch auf 
Ausgleichsleistungen für die ihnen durch die Anerkennung des Deutschlandtickets entstehenden 
finanziellen Nachteile nach Maßgabe der noch zu erlassenden Richtlinie Billigkeitsleistung 
Deutschlandticket ÖPNV 2025 des Landes Brandenburg in Anlehnung an die Muster-Richtlinien 
zum Ausgleich nicht · gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im · 
Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2025 aus Bundes- und Landesmitteln vom 
07. Oktober 2024. · · 

4.1.1 Die kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder) kann künftig auch zusätzliche Tarifvorgaben und 
Ausgleichsregelungen treffen. 

4.1.2 In Bezug auf die Kosten gilt: Kosten im Zusammenhang mit der Anerkennung des 
Deutschlandtickets können nach Maßgabe der noch zu erlassenden Richtlinie Billigkeitsleistung 
Deutschlandticket ÖPNV 2025 des Landes Brandenburg und der Muster-Richtlinien zum 
Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit 
dem Deutschlandticket im Jahr 2025 aus Bundes- und Landesmitteln vom 07. November 2024 
berücksichtigt werden. Bestehende Regelungen in öffentlichen Dienstleistungsaufträgen bleiben 
unberührt. 

4.2 Die Ausgleichsleistungen nach dieser Allgemeinen Vorschrift dürfen nicht zu einer 
Überkompensation im Sinne des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 führen. 

4.2.1 Im Fall eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages erfolgt die Überkompensationskontrolle 
über die Regelungen des öffentlichen Dienstleistungsauftrages (siehe Ziffer 3) im Sinne des 
Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Die Vermeidung einer Überkompensation wird 
unter Beachtung der Vorgaben von Nr. 6 des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 in 
Bezug auf denanqernessenen Gewinn wie folgt gewährleistet: 
Die Überkompensationskontrolle ist jährlich durchzuführen, 

4.2.2 Erfolgt die Überkompehsationskontrolle allein über die Allgemeine Vorschrift, ist eine 
jährliche Kontrolle erforderlich. Die Ausgleichsleistung darf den finanziellen Nettoeffekt aus der 
Tarifanerkennung des Deutschlandtickets nach Ziffer 4.1 - Überkompensation i. S. von Ziffer 4.2 
- nicht übersteigen. Die Richtigkeit der Ergebnisrechnung und die Angemessenheit des Gewinns 
im Sinne der Ziffer 6 des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 kann durch einen 

· Wirtscha.ftsprüfer oder Steuerberater oder vom Rechnungsprüfungsamt bescheinigt werden. 
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4.2.3.Das Verkehrsunternehmen stellt die für die Beurteilung erforderlichen Daten zu den Kosten 
und Erlösen umfassend zur Verfügung und ermöglicht so die Überprüfung des Vorliegens einer 
Überkompensation. 
Bei der Ermittlung des angemessenen Gewinns in öffentlichen Dienstleistungsaufträgen sind 
Kosten nur maximal in der Höhe berücksichtigungsfähig, die sich aus dem öffentlichen 
Dienstleistungsauftrag ergeben. Die Berechnung einschließlich der Datengrundlagen müssen . 
einer Überprüfung durch die kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder) oder dessen Beauftragten 
zugänglich gemacht werden (vgl. Ziffer 5.5). Zum Nachweis . einer nicht vorhandenen 

· Überkompensation für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025 ist eine 
unternehmensindividuelle Aufstellung über die Berechnung des finanziellen Nettoeffekts aus der 
Tarifanerkennung in Bezug auf das Deutschlandticket entsprechend Ziffer 4. bis zum 20. März 
2027 vorzulegen. 
Als Ergebnis der Aufstellung ist unter Berücksichtigung der Ausgleichsleistungen nach Maßgabe 
dieser Allgemeinen Vorschrift die nicht erfolgte Überkompensation auszuweisen. Sollte im 
Einzelfall dennoch eine Überkompensation festgestellt werden, hat das Verkehrsunternehmen 
den überkompensierenden Betrag zur Vermeidung einer unzulässigen Beihilfe einschließlich 
Zinsen ab dem Eintritt der Überkompensation zurückzuzahlen. 
Bei der Darlegung der Voraussetzungen und Anforderungen an die Gewährung der 
Ausgleichsleistungen sowie der erforderlichen Angaben für die Überkompensationskontrolle 
handelt es sich um subventionserhebliche Tatsachen im Sinne von§ 264 des Strafgesetzbuches, 
wonach Subventionsbetrug strafbar ist. 

5. Darlegungs- und Nachweispflichten 

5.1 Das Verkehrsunternehmen trägt die Darlegungs- und Nachweispflicht für sämtlich in dieser 
Allgemeinen Vorschrift geregelten Voraussetzungen und Anforderungen an die Gewährung der 
Ausqleichsleistunqen. Es ist verpflichtet, sämtliche für die Durchführung dieser .allgemeinen 
Vorschrift erforderlichen Angaben vollständig und wahrheitsgemäß zu machen. 

5.2 Die Verkehrsunternehmen sind verpflichtet, dass sichergestellt wird, dass die Verkäufe des 
Deutschlandtickets an die von der Arbeitsgemeinschaft aus dem Verband Deutscher 
Verkehrsunternehmen e.V., der Deutschlandtarifverbund GmbH, dem Bundesverband 
Deutscher Omnibusunternehmen e.V. und dem Bundesverband Schienen Nahverkehr e.V. 
gebildete EAV...:Clearingstelle gemeldet werden. 

5.3 Für die Antragstellung der kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder) beim Land Brandenburg sind 
von den Verkehrsunternehmen die nach Punkt 7 der Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht 
gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem 
Deutschlandticket im Jahr 2025 aus· Bundes- und Landesmitteln vom 07. Oktober 2024 
erforderlichen Unterlagen unter Wahrung der dort genannten Fristen für die Antragsstellung 
vorzulegen. Die Antragsfrist für die StadtFrankfurt (Oder) ist der 30. September 2025. 

5.4 Die kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder) kann vom Verkehrsunternehmen die Vorlage weiterer 
Angaben und Nachweise verlangen, soweit dies zur Erfüllung der Nachweispflichten der Muster­ 
Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im 
Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2025 aus Bundes- und Landesmitteln vom 
07. Oktober 2024 oder insbesondere aufgrund von bestandskräftigen Entscheidungen der EU­ 
Komn;iission oder des Rechnungshofes erforderlich ist. Werden die unter Ziffer 5.3 genannten 
sowie ggf. darüber hinaus die gemäß Satz 1 geforderten Unterlagen und Nachweise nicht 
fristgerecht vorgelegt, kann die Ausgleichsleistung für das jeweils abzurechnende Jahr ganz oder 
teilweise versagt werden. Bereits geleistete Abschlagszahlungen sind insoweit zurückzuzahlen. 

5.5 Die kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder) kann die von dem Verkehrsunternehmen nach Maßgabe 
dieser Allgemeinen Vorschrift beizubringenden Daten, Nachweise, Kalkulationen, Testate oder 
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ähnliches selbst oder durch einen von ihm bestimmten, zur Verschwiegenheit verpflichteten · 
Dritten prüfen lassen. Das Verkehrsunternehmen ist verpflichtet, auf entsprechendes Verlangen 
Einblick in die hierfür notwendigen Unterlagen zu gewähren. 

5.6 Im Hinblick auf die Übermittlung und Verarbeitung von Betriebs-, Geschäfts- sowie ggf. 
personenbezogenen Daten werden die jeweils geltenden rechtlichen Vorgaben beachtet. Bei 
Bedarf werden hierzu entsprechende Vereinbarungen zwischen Verkehrsunternehmen und der 

.. kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder) getroffen. Gleiches gilt in Bezug auf die Aufbewahrung der 
zugrundeliegenden Unterlagen und Daten sowie für die hierfür geltenden Fristen. 

6. Abwicklung der Ausgleichsleistungen 

6.1 Es gelten die Regelungen der zu erlassenden Richtlinie Billigkeitsleistung Deutschlandticket 
ÖPNV 2025 des Landes Brandenburg in Anlehnung an die der Muster-Richtlinien zum Ausgleich 
nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem 
Deutschlandticket im Jahr 2025 aus Bundes- und Landesmitteln vom 07. Oktober 2024. 

7. Veröffentlichung nach Art. 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 

7.1 Die kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder) ist über die auf Grundlage dieser allgemeinen Vorschrift 
gewährten Ausgleichsleistungen berichtspflichtig gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007. Soweit ein öffentlicher . Dienstleistungsauftrag besteht, sind die 
Ausgleichsleistungen nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift Bestandteil der 
Ausgleichsleistungen · auf Grundlage des jeweiligen öffentlichen Dienstleistunqsauftraqs; sie 
werden somit gesamthaft zusammen mit den Ausgleichsleistungen dieses öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags im Rahmen des Berichts nach Art. 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 dargestellt. 

7.2Sofern dies für die Gewährleistung der Berichtspflicht nach Artikel 7 Absatz 1 Satz 1 der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 erforderlich ist, können Daten, die im Zusammenhang mit dieser 
allgemeinen Vorschrift stehen, auch nachträglich von den Verkehrsunternehmen eingefordert 
werden. Verkehrsunternehmen, denen ein Ausgleich aufgrund dieser allgemeinen Vorschrift 
gewährt wird, können sich insoweit nicht auf Vertraulichkeit bzw. die Geheimhaltung der von 
ihhen gemachten Angaben berufen. 

8. Inkrafttreten und Geltungsdauer; Außerkrafttreten 

8.1 Die Allgemeinverfügung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft. 

8.2 Diese Allgemeinverfügung tritt am 31. Dezember 2025 außer Kraft.· Soweit mit der 
Allgemeinen Vorschrift Rechte und Pflichten der Verkehrsunternehmen für den Zeitraum Januar 
bis Dezember 2025 begründet werden, die über den 31. Dezember 2025 hinauswirken, bleiben 
die entsprechenden Regelungen dieser Allgemeinverfügung anwendbar. 
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8.3 Die kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder) kann diese Allgemeinverfügung und die damit 
verbundene Pflicht zur Anerkennung und Anwendung des Deutschlandtickets auch vor dem 31. 
Dezember 2025 außer Kraft setzen, wenn der Bund oder das Land Brandenburg keine 
ausreichende Unterstützung des Deutschlandtickets mehr sicherstellen, um die auf Basis der 
Allgemeinen Vorschrift bestehenden Ausgleichsansprüche für den Zeitraum von Januar bis 
Dezember 2025 vollumfänglich zu befriedigen. · 

Datum Rene Wilke 

~ha.:7 f.cr-/hr:e.,s u,.,d C:::.s~J ~/ 
~~'t.J',c,;fr. 4 ~dl fi-.kf-,1 (CJ-4) 

.JfJ. ,12, 2oz ff 1 /S"~ tef~. . . . /2-1 
Steffen Wagenknecht 
Referent 
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Anlagen 

Anlage 1: Tarifbestimmungen Deutschlandticket vom 8. März 2023 inkl. Ergänzungen 
vom 30. Mai 2023, 10. Juli 2023, 25. September 2023, 27. November 2023, 11. 
Dezember 2023 und 07. Oktober 2024 

Anlage 2: . Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen 
Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 
2025 aus Bundes- und Landesmitteln vom 07. Oktober 2024 

Anlage 3: Eckpunkte zur Kontrolle des Deutschlandtickets 

Anlage 4: Verfahren bei zwingender Erforderlichkeit weitergehender 
Überkompensationskontrollen im SPNV · 

Anlage 5: . Beschluss zur Zuschneidung der Einnahmen aus dem Deutschlandticket vom 
20. März 2023 inkl. Ergänzung Nr. 11 vom 06. April 2023 

Anlage 6: Verfahrensbeschreibung Datenmeldung-Deutschland-Ticket, Anlage 1 zum 
Beschluss zur Zuschneidung der Einnahmen aus dem Deutschlandticket vom 
20.März 2023 · 

Hinweis: 

Die Anlagen sind unter 
https://infoportal.mobil.nrw/koordinierungsrat abrufbar. 
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